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Fachpraktikum in USA „Practical Training USA“ 

Beim Einstieg oder Aufstieg in fast allen Sparten des Berufslebens sind praktische Erfahrungen und 

gute Englischkenntnisse unverzichtbar. Ganz besonders wertvoll sind meist die Eindrücke und An-

regungen, die man bei einem Praktikumsaufenthalt in der Berufswelt der Vereinigten Staaten 

sammeln kann.  

In einem fachbezogenen Praktikum in den USA können Sie Ihre theoretischen und schon vorhan-

denen praktischen Kenntnisse in die Praxis einbringen, entwickeln soziale Kompetenz im Umgang 

mit der amerikanischen Lebens- und Arbeitswelt, und verbessern nebenbei auch noch Ihr Englisch. 

CollegeCouncil ist ein zuverlässiger Partner für Ihr Praktikum in den USA. Gemeinsam mit unserer 

New Yorker Partnerorganisation „InterExchange“ (IEX) als "legal sponsor" öffnen wir für Sie die 

Tür zum legalen Arbeitsaufenthalt als „Trainee“ und unterstützen Sie Schritt für Schritt auf dem 

Weg zum benötigten J-1 Visum. 

Für Hochschulstudenten/Innen und Absolventen einer Hochschule sowie Junge Berufstätige 

mit abgeschlossener qualifizierter Ausbildung und Weiterbildende mit solider Berufser-

fahrung ab 18 Jahren bietet das "Fachpraktikum in USA"/Career Training-Programm die Mög-

lichkeit, selbst gefundene und vermittelte Praktikumsplätze in den USA anzutreten. Der Beginn ist 

ganzjährig möglich, und das Praktikum darf bis zu 18 Monate ( für Studenten: 12 Monate!) lang 

sein. Während Ihres Studiums und kurz danach können Sie die Kategorie „J-1 Intern“ nutzen, 

nach Abschluss einer (Berufs- oder Hochschul-)Ausbildung bzw. mit mehrjähriger praktischer Er-

fahrung in Ihrem Feld die Kategorie „J-1 Trainee“. Die Programmgruppen schließen sich nicht 

gegenseitig aus, d.h., die mehrmalige Teilnahme ist möglich, solange ein Weiterbildungs- und 

Lerngedanke im Vordergrund steht. Die z.T. unterschiedlichen Teilnahmevoraussetzungen/-

bedingungen für die zwei Zielgruppen (Studenten bzw. sich weiterbildende Berufstätige) finden Sie 

auf den folgenden Seiten erläutert. 

Nur für aktuell an einer Hochschule immatrikulierte Studierende zwischen 20 und 28 Jahren 

gibt es darüber hinaus eine zweite Option, das Work&Travel USA-Programm mit einer Erlaubnis 

zum Arbeiten auch in nicht direkt studienbezogenen Bereichen und typischen Sommerjobs. Die 

Anmeldeformalitäten sind hierbei geringer, aber eine Teilnahme ist nur für bis zu 4-monatige Tä-

tigkeiten zwischen Mai und Oktober möglich und nicht verlängerbar!  

Inhalt des Anmelde-Sets 

2 Warum eine Austauschorganisation? - CollegeCouncil und InterExchange: Unsere Leistungen für 

Sie - Warum Sie sich für unser Programm entscheiden sollten - „Practical Training USA“: Pro-

grammsicherheit 

3 Teilnahme-Voraussetzungen - Zugelassene Fachgebiete/Berufsfelder – Bearbeitungszeit 

4 Programmgebühren - Versicherung (dazu Beiblatt s.u.) – Flugangebote - Travellers‘ Network - 

Welcome Home Package 

5 Stornierung – Verlängerung - Melde- und Benachrichtigungspflichten (SEVIS)  

6 Orientierungsveranstaltungen - Workshop „Finding an Internship Job in the USA“ - Visa Support - 

Leistungsübersicht - Steuerrückzahlung 

8 Ablauf: step by step 

 

Formulare und Ausfüllhilfen  

 

Checkliste “Kompletter Antrag” 

Anmeldung CollegeCouncil 

Ausfüllhilfe "Career Training USA Application” (inkl. Educational/Professional Info., U.S. Travel History) 

Anmeldung Career Training USA Application (inkl. Educational/Professional. Info., U.S. Travel History, 

Participant Agreement) 
Praktikumsbeschreibung “Internship Objectives” 

Hinweise "Host Employer Instructions – Dear Host Employer” 

Ausfüllhilfe DS-7002  

Host Employer Agreement Form 

DS-7002 –TIPP- (BITTE aus dem CollegeCouncil-Download/Infocenter herunterladen) 

Financial Statement 

Sample Resume 

Versicherungspaket            1  



Warum eine Austauschorganisation?  

 
Arbeiten in den USA - nur mit Visum  

Für einen Arbeitsaufenthalt in den USA benötigen Sie in jedem Fall ein spezielles Visum. Deutsche 
Staatsbürger dürfen zwar mit dem „Visa-Waiver“ für bis zu 90 Tage visumsfrei in die USA einrei-
sen, es ist Ihnen aber nicht gestattet, auf dem „Visa-Waiver“ in den USA zu arbeiten oder ein Prak-
tikum zu machen. Die Beantragung eines Arbeitsvisums (egal, ob durch Sie selbst oder durch den 
amerikanischen Arbeitgeber) ist meist langwierig, teuer und wenig aussichtsreich. Der bewährte 
Weg zum Praktikanten-Visum, auch für durchaus anspruchsvolle Formen der Mitarbeit im Rahmen 
eines „training plan“, führt daher über eine Austauschorganisation wie CollegeCouncil.  

Der Weg zum Visum  

Für einen ausgewählten Personenkreis hat die amerikanische Regierung (Department of State) eine 
spezielle Visumskategorie (J-1) entwickelt, über die u.a. ein Praktikumsaufenthalt in den USA er-
möglich werden kann. Die Einhaltung der entsprechenden Regeln bei jedem J-1 Visumsantrags-
steller wird allerdings wegen des hohen administrativen Aufwands nicht von der amerikanischen 
Regierung selbst kontrolliert. Mit der Überprüfung hat das Department of State vorwiegend ameri-
kanische Austauschorganisationen wie unseren Partner InterExchange in New York beauftragt. 
Die Organisationen übernehmen eine „legal sponsorship“ für jeden Programmteilnehmer und bür-
gen dafür, dass Teilnehmer, Arbeitgeber und Ablauf des Praktikums alle Vorgaben erfüllen. Der 
Inhalt des Praktikums und der Praktikumsgeber werden im offiziellen Formblatt DS-7002 doku-
mentiert und von InterExchange genehmigt. Als Beleg der Überprüfung stellt die Austauschorgani-
sation auf amerikanischer Seite das Visumsvordokument DS-2019 aus. Die zwei DS-Dokumente 
legen Sie im Rahmen eines Visainterviewtermins beim US-Konsulat vor. Eine direkte Beantragung 
des J-1 Visums ohne DS-2019 bei der Botschaft ist nicht möglich.  

CollegeCouncil (Berlin) und InterExchange (New York): Unsere Leistungen für Sie  

CollegeCouncils Partner, InterExchange, ist eine vom Department of State anerkannte Aus-
tauschorganisation, die im Rahmen ihres Trainee-Programms mit dem Namen „Career Training 
USA“ als „legal sponsor“ fungiert und das Visumsvordokument DS-2019 ausstellt. In den USA hat 
InterExchange weiterhin die Aufgabe, die Legitimität der Arbeit- bzw. Praktikumsgeber zu über-
prüfen, den Aufenthalt der Praktikanten beobachtend zu begleiten und bei Fragen und Problemen 
zur Verfügung zu stehen (in Notfällen rund um die Uhr). Während InterExchange also für die 
Einhaltung aller entsprechender Regeln und Serviceleistungen in den USA verantwortlich ist, über-
nimmt CollegeCouncil die Beratungs-, Vorbereitungs- und Vorprüfungsarbeiten in Deutschland, 
hilft bei Fragen zu den Anmeldeunterlagen, führt Orientierungsveranstaltungen durch und leistet 
für InterExchange die Grundprüfung der eingereichten Anmeldungen. Während der Antrags- und 
Vorbereitungsphase ebenso wie in der Nachbereitung ist College-Council Ihr Ansprechpartner in 
Europa. Nach Ihrer Ankunft in den USA übernimmt InterExchange Ihre Betreuung. 

Warum Sie Sich für unser Programm entscheiden sollten  

Als Student oder junger Berufstätiger nach dem Hochschul- oder Ausbildungsabschluss wissen Sie 
selbst am besten, welcher Praktikums- bzw. Arbeitsplatz mit Fortbildungscharakter für Sie in den 
USA am besten geeignet wäre. Durch Ihre Eigeninitiative bei der Stellensuche und Bewerbung 
(„self-placement“) sammeln Sie schon wertvolle Erfahrungen und leisten Ihren Beitrag für niedrige 
Pogrammgebühren. CollegeCouncil hilft Ihnen mit gezielten und übersichtlichen Informations- 
und Anmeldeunterlagen, die bürokratische Hürde der J-1 Visumsbeantragung sicher zu nehmen. 
Für Ihre Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. CollegeCouncil ist der kompe-
tente und erfahrene Austauschpartner für Sie, damit Ihr Aufenthalt in den USA schnell, preiswert 
und zuverlässig verwirklicht werden kann.  

 
Das Programm Fachpraktikum in USA/„Practical Training USA“ – Programmsicherheit 

 

CollegeCouncil und InterExchange (IEX) sor-
gen dafür, dass die visarechtlichen Vorgaben 
des US-Programms „Career Training USA“ 
eingehalten werden. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass weder ein Rechtsanspruch 
auf die Ausstellung eines DS-2019-Formulars 
noch auf die Ausstellung eines J-1 Visums 
durch das Konsulat besteht. Sollte einer der 
äußerst seltenen Fälle eintreten, dass die 

Ausstellung Ihres DS-2019 oder J-1 Visums 
abgelehnt wird, bietet CollegeCouncil jedoch 
kulante Stornierungsbedingungen(s. S. 
6).Wenn Sie Fragen zum Prozedere vor oder 
während Ihres USA-Aufenthaltes haben, ge-
ben wir Ihnen gern telefonisch oder per Email 
Auskunft. Nach Ihrer Ankunft in den USA 
stehen unsere Kollegen von InterExchange in 

New York für Sie zur Verfügung.             2 



Teilnahmevoraussetzungen 
 
1. Sie haben eine feste Zusage für einen 
Praktikumsplatz in den USA,  

                                  UND 

 

2. Sie sind mindestens 18 Jahre alt, 
                                 UND   

 

3. Sie sind StudentIn oder AbsolventIn     
(= Praktikumsbeginn bis zu 12 Monate nach 
dem Datum des Examenszeugnisses) und 
reichen lediglich ein: 

 
** eine gültige Immatrikulationsbescheinigung 

oder 
** eine Kopie des Examenszeugnisses 

 

Kategorie: J-1 Intern, für Praktika 
bis zu 12 Monaten, wiederholbar 
 

ODER, 
 

4. Sie haben eine Ausbildung abgeschlossen 
und bereits Berufserfahrung (auch Sommer- 
und Nebenjobs, Lehre, Praktika usw.) gesam-
melt – mit entsprechenden Nachweisen - , als 
 
** Fachschul-oder Hochschul- absolventIn 
+ ein Jahr relevante praktische Erfahrung 

Oder 
** als Berufstätige(r) jeglicher Art + fünf 

Jahre relevante praktische Erfahrung 
 

Kategorie: J-1 Trainee, für Prak-
tika bis zu 18 Monaten*, wieder-
holbar nach 2 Jahren „Amerika-
pause“; 
*im Hotel-/Tourismusbereich teils 
nur bis 12 Monate möglich 
 
                            UND 
 
5. Sie haben befriedigende allgemeine 
Englischkenntnisse und befriedigende 
Kenntnisse der englischen Terminologie im 
Fachgebiet des Praktikums. Zur Überprüfung 
Ihrer Englischkenntnisse werden wir Teile des 
gesetzlich vorgeschriebenen Telefoninter-

views (s. u., Punkt 9) oder auch das gesamte 
Gespräch mit Ihnen auf Englisch führen. 
 
 

UND 
 
 
 

6. Sie reichen zwei Empfehlungsschreiben (von 
Arbeitgebern oder Hochschuldozenten) ein (auf 
Englisch und auf offiziellem Briefpapier 

oder mit aussagefähiger Visitenkarte; nicht 
älter als 12 Monate)  
 

UND 
 
7. Sie planen ein Praktikum in einem der 
zugelassenen Fachgebiete/Berufsfelder: 
 

• Kommunikation/Information/Medien 
• Wirtschaft/Handel/Finanzen 
• Ingenieurwesen/ IT 
• Naturwissenschaften/Mathematik 
• Architektur & Landschaftsarchitektur 
• Rechtswissenschaften 
• Öffentliche Verwaltung 
• Industrie-/Technikberufe 
• Geistes-, Politik-, Sozialwissenschaften 
• Hotellerie / Tourismus 

 

NICHT zugelassene Gebiete sind: 
Sozialarbeit, medizinische oder pflege-
rische Berufe, Lehrtätigkeit und Unter-
richtspraktika, Kinderbetreuung, Land-
wirtschaftliche Tätigkeit, „unskilled 
labor“, Psychologie, Pharmazie 
 

UND 
 
8. Sie planen ein Praktikum bei einem 
Arbeitgeber, der den Prüfkriterien der US-
amerikanischen Richtlinien entspricht, z.B. 
 
** offiziell in den USA registriert ist ( mit D&N 
identification number, Employer Identification 
FEIN und Worker’s Compensation Insurance)) 
** INTEREXCHANGE in New York als 
zuverlässiger Praktikumsgeber bekannt ist; 
 
ACHTUNG: Firmen, die bisher noch keine 

Praktikanten über das von INTER-
EXCHANGE „gesponsorte“ Programm be-

schäftigt haben, müssen lt. Gesetz beson-

ders überprüft werden. Wenn eine solche 
Firma weniger als 25 Angestellte oder we-

niger als 3 Mio. Dollar Jahresumsatz hat, 

wird ein Vertreter von INTEREXCHANGE 

dies mit einem Firmenbesuch verbinden – 
die Bearbeitungszeit verlängert sich 

entsprechend, und für den Firmenbesuch 

berechnet INTEREXCHANGE US$ 250. 
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9. Sie reichen vollständige Unterlagen ein (s. 
Checkliste) und überzeugen CollegeCouncil in 
einem individuellen Gespräch (das der 
amerikanische Gesetzgeber persönlich, 
telefonisch oder per Internet, z.B. Webcam 
vorschreibt), dass Sie mit Ihrem Praktikum 
ernsthafte und dem Programm entsprechende 
Absichten verfolgen und persönlich/ charakter-
lich für die Teilnahme geeignet sind. Dieser 
Interviewtermin wird individuell mit Ihnen 
vereinbart. 
 

Bearbeitungszeit 
 
CollegeCouncil und INTEREXCHANGE benötigen 
intern im Normalfall etwa 5 Arbeitswochen bei 
vollständigen und korrekt ausgefüllten Anmel-
deunterlagen. Die Wartezeiten beim Konsulat 
schwanken saisonal, aber Sie sollten mindest-
ens zwei bis drei weitere Wochen einplanen, so 
dass es um einen Gesamtzeitraum von ca. 8 
Wochen zwischen kompletter Anmeldung 

und der Ausreise in die USA geht. 
Sollten Ihre Unterlagen unvollständig sein, 
verlängert sich die Frist um die Zeit, die bis zur 
Vervollständigung der Anmeldung verstreicht. 
Auch die Arbeitgeberüberprüfung in den USA 
kann in Einzelfällen zu einer Verlängerung der 
Bearbeitungszeit führen (s.o., Teilnahmevor-
aussetzungen, Punkt 8) 
 
WICHTIG: Die Abreise zum Praktikum ist nur 

mit einem ausgestellten J-1 Visum möglich. 
CollegeCouncil/INTEREXCHANGE unterstützen 
keinen Statuswechsel in den USA. 

 

Programmgebühren (inkl. 
Versicherungs- und 
Betreuungspauschale) 
 
CollegeCouncil arbeitet als gemeinnützige 

GmbH mit kostendeckenden Programmgebüh-
ren, die nach Länge des Auslandsaufenthalts 
gestaffelt sind und bereits das von den U.S. 
Behörden gesetzlich vorgeschriebene Ver-
sicherungspaket und eine Betreuungspauschale 
für die Arbeit von InterExchange in den USA 
beinhalten. Die enthaltenen Kosten für Ihr 
Versicherungspakets decken die 
Gesamtdauer Ihres USA-Aufenthalts ab (also 
auch die Aufenthaltstage vor Ihrem 
Praktikumsbeginn und nach Ihrem 
Praktikumsende). ACHTUNG: Ab einem Alter 
von 34 Jahren gelten leicht erhöhte 
Versicherungsprämien. Bereits enthalten ist 
auch die SEVIS-Gebühr (z. Zt. US $ 180) des 
US Department of Homeland Security. 
Separat wird von Ihnen die Konsulats-/ 

Visumsgebühr (z. Zt. € 91,70; 02/2010) 

direkt an das U.S. Konsulat gezahlt. Genauere 
Informationen zur Vereinbarung des 
Visainterviewtermins beim U.S. Konsulat 
und zur Zahlung der Konsulatsgebühr 

erhalten Sie nach der Anmeldung sowie in 
unseren „Visa-Support“-Unterlagen (s.u.)  
 
Kosten/Programmgebühren im Überblick: 
 
Aufenthalts  
-monate 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Gebühr inkl. Versicheurng und SEVIS  
in € 

             545 StudentInnen 
             625 
             705 
             780 
             840 
             905 
             970 
           1035 
           1100 
           1165 
           1230 

           1295 NUR J-1 Trainee 
           1360 
           1425 
           1490 
           1555 
           1620 

 
Bitte beachten Sie, dass ab einem Alter von 35 
Jahren die Programmgebühr 
(Versicherungsanteil) monatlich um 15€ steigt. 
 
Die Programmgebühren werden sofort bei 

Anmeldung fällig. Bitte legen Sie Ihren 
Unterlagen einen Überweisungsbeleg bei. 
 
Unsere Kontoverbindung für Ihre Zahlung: 
 
CollegeCouncil gGmbH 
Konto-Nr. 63 62 74 34 

BLZ 100 500 00 / Berliner Sparkasse 
Verwendungszweck: Fachpraktikum in 

USA / Ihr Name, Vorname 
 
Bitte beachten: 

Die Programmgebühren werden für die 
gesamte Aufenthaltsdauer in den USA 
berechnet (also Einreisedatum bis Ausreise-
datum). Gezählt werden dabei 
KALENDERmonate (also Januar, Februar, 
März usw.). In Grenzfällen kann eine 
Wochenpauschale angewendet werden. Die 
Einreise in die USA sollte frühestens 14 Tage 
vor Praktikumsbeginn erfolgen, die Ausreise 
spätestens 30Tage nach Praktikumsende.  
 
„Late-Fee“ 
Sollten Sie Ihre Unterlagen weniger als acht 
Wochen vor Ihrer Ausreise einreichen,  
entstehen zusätzlich Kosten in Höhe von 45,00 

Euro.                                                          4 



Leistungsübersicht:  
a) CollegeCouncil •  

• Erläuterung der J-1 Visum-Programm-
richtlinien und –Formulare; Hilfestel-
lung beim Ausfüllen 

• Vorprüfung aller Unterlagen im Auftrag 
von INTEREXCHANGE, und Kommuni-
kation mit INTEREXCHANGE 

• Gruppenversicherung für den Arbeits-
/Praktikumsaufenthalt in USA 

• Meldung und Weiterleitung Ihrer Daten 
und Prämien/Gebühren zur Versiche-
rung und SEVIS 

• Orientierungsveranstaltungen zu allen 
Fragen rund um das Praktikum sowie 
zu Bürokratie, Arbeitswelt, Versiche-
rung etc. 

• Option: Workshop „Finding an Intern-
ship Job in the USA“ 

• Organisation des Travellers‘ Network 
• Visa Support 
• Angebot von Reisearrangements über 

STA Travel 
• Beratung und Hilfestellung bei weiteren 

Fragen zum Praktikum in den USA 
• Option: Steuerrückzahlungsservice-

durch Taxback.com 
 
b) INTEREXCHANGE 
• Endprüfung der Praktikumsanträge 
• Überprüfung des Arbeitgebers 
• Ausstellung von DS-2019 und DS-7002 und 

Übernahme der „legal sponsorship“ 
• „Monitoring“ des Praktikums 
• Hilfestellung in Notfällen rund um die Uhr.  
• „ Practical Training USA“ – Handbuch 

 

Gut zu wissen – A bis Z 
 
Ankunft und Anmeldung in den USA: 

Automatische Meldepflichten (SEVIS) 
Die amerikanische Regierung hat unter der 
Federführung des „Department of Homeland 
Security“ ein Meldesystem in Kraft gesetzt, das 
ständig die exakten Aufenthaltsdaten der Pro-
gramm-Teilnehmer/Innen in den USA protokol-
liert. Dieses System, SEVIS (Student and 
Exchange Visitor Information System), 
fordert gesetzlich zwingend und verbindlich von 
Ihnen, INTEREXCHANGE folgende Informatio-
nen mitzuteilen: 
 
* innerhalb von 20 Tagen nach Beginn des Pro-
gramms (festgelegt in Box 3 Ihres DS-2019 
Formulars) müssen Sie INTEREXCHANGE be-
stätigen, dass Sie Ihr Praktikantenprogramm 
begonnen haben, und Ihre US-Wohnadresse 
mitteilen. Wenn Sie noch keine permanente 
Wohn-anschrift haben, tragen Sie die Adresse 
Ihres vorübergehenden Wohnsitzes in den USA 
(Hotel, Hostel, etc.) ein. 

 
* innerhalb von 10 Tagen nach einem Umzug 
innerhalb der USA müssen Sie INTEREXCHANGE 
Ihre neue Adresse mitteilen. Dies gilt ohne Ein-

schränkung während der gesamten Zeit Ihres 
USA-Aufenthaltes. 

 
Wenn Sie INTEREXCHANGE nicht innerhalb des 
jeweils geforderten Zeitrahmens korrekt infor-
mieren, wird das US-Department of Homeland-
Security automatisch und ohne weitere 
Nachfragen Ihre Programmteilnahme been-
den. Wenn Ihre Programmteilnahme auf die-
sem Weg beendet wurde, müssen Sie umge-
hend in Ihr Heimatland zurückkehren. Darüber 
hinaus können Probleme bei zukünftigen Vi-
sumsanträgen bzw. Einreiseversuchen in die 
USA entstehen. 
INTEREXCHANGE wird in keinem solchen Fall in 
der Lage sein, Ihnen bei der Einlegung von 
Berufung zu Ihrem Fall vor der Einwande-
rungsbehörde behilflich zu sein, wenn Sie den 
oben angeführten Pflichten nicht nachgekom-
men sind. Die Beweislast für die fristgerechte 
Meldung liegt im Zweifelsfall ausschließlich bei 
den TeilnehmerInnen. 
Die Kontaktaufnahme mit INTEREX-
CHANGE erfolgt daher so rasch und frühzei-
tig wie möglich nach der Einreise in die USA 
über die Website: 
http://www.interexchange.org 

 
Über den SEVIS-Button auf der INTEREX-
CHANGE-Homepage können Sie alle angefor-
derten Informationen eingeben. INTEREX-
CHANGE wird dann für Sie bei der Einwande-
rungsbehörde Ihre persönlichen Daten aktuali-
sieren. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet 
haben, teilen Sie bitte INTEREXCHANGE Ihre 
Daten telefonisch, per Fax oder Email mit. 
Genaue Informationen für die wichtige SEVIS-
Anmeldung erhalten Sie auch noch einmal mit 
Ihren Programmunterlagen und dem DS-2019. 
 
Flugangebote 
STA Travel, der Spezialanbieter für Studen-
tenflüge, wird Ihnen automatisch ein unver-
bindliches, günstiges Angebot zu Ihrem 
Flugziel per Email zuschicken. Sie entscheiden 
dann selbst, ob Sie diese Reservierung anneh-
men möchten. Großer Vorteil dieser Angebote: 
Sie bezahlen keine Stornierungs- oder 

Umbuchungsgebühr, bis nicht auf Ihren 

Wunsch hin das Ticket ausgestellt ist. Die-
ser Vorteil ist bei der unter Umständen auftre-
tenden Unvorhersagbarkeit der Interviewter-
mine beim U.S. Konsulat nicht zu unterschät-
zen.                                                       
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 STA kann Ihnen darüber hinaus Zusatzan-
gebote wie Mietwagenreservierung zu Sonder-
konditionen machen. 
 
Orientierungsveranstaltungen 
Wir empfehlen allen angemeldeten Programm-
teilnehmern an einer der Orientierungsveran-
staltungen von CollegeCouncil teilnehmen. Die 
Veranstaltung wird in regelmäßigen Abständen 
in Berlin angeboten. Die aktuellen Termine 

finden Sie unter www.college-council.de 
in der Rubrik „Veranstaltungen“. In diesen 
Veranstaltungen geben wir detailliert weitere 
Auskünfte zum Programm, zum Visum und 
weiteren Dingen, die Sie in den USA erwarten 
etwa zu Sozialversicherung, Steuern, zur Un-
terkunftssuche, Arbeitswelt, Kultur, Reisen 
usw. Die Orientierungsveranstaltungen sind 
auch eine hervorragende Gelegenheit, um an-
dere Praktikanten kennen zu lernen und schon 
ein wenig „Networking“ für den bevorstehen-
den USA-Aufenthalt zu betreiben. Für Infor-
mationslücken aufgrund der Nichtteil-
nahme und für Folgeprobleme können we-

der CollegeCouncil noch INTEREXCHANGE 
reiserechtlich verantwortlich gemacht 

werden. 

 
Steuerrückzahlung 
In Zusammenarbeit mit der Organisation 
taxback.com bieten wir allen, die sich nicht 
selbst mit den Formalitäten zur Steuererstat-
tung beschäftigen wollen, die Hilfe einer pro-
fessionellen Agentur. Sie melden sich einfach 
bei www.taxback.com online an und senden 
dem Büro sämtliche relevanten Unterlagen. 
Taxback.com kalkuliert dann die fällige Rücker-
stattung, leitet aber erst auf Ihren ausdrückli-
chen Auftrag hin die Formalitäten mit Ihrer 
Vollmacht ein. Innerhalb von spätestens 2-3 
Monaten sollte dann die Rückerstattung erfolgt 
sein. Als Servicegebühr behält taxback.com 
10% + MwSt des Erstattungsbetrages ein.  
 
Stornierung 
Stornierungen sind nur schriftlich möglich, die 
uns entstandenen Kosten werden pauschal 
berechnet: 

• innerhalb von 10 Tagen nach Eingang 
eines Antrags: € 50 

• 6 Wochen vor Ausreisedatum: € 120 
• 4 Wochen vor Ausreisedatum: € 150 
• unter 4 Wochen vor Ausreisedatum: € 

200 VOR Ausstellung eines DS-2019; 
NACH Ausstellung € 250, wenn das 
DS-2019 zurückgegeben wird; sonst 
volle Programmgebühr 

• Nach Ausreise in die USA: volle Pro-
grammgebühr. Sie erhalten jedoch an-
teilmäßig die nicht in Anspruch ge-

nommene Versicherung zurück (per 
Monat), abzgl. € 25 Verwaltungskosten  

• Bei Ablehnung des Programmantrags 
durch INTEREXCHANGE erstatten wir 
die Programmgebühr, Versicherung und 
SEVIS-Gebühr abzüglich einer Bear-
beitungspauschale von € 50. 
 

Travellers’ Network 
Das Travellers’ Network bietet die Möglichkeit, 
Ihre Kontaktdaten mit anderen PraktikantInnen 
auszutauschen, die zum selben Zeitraum wie 
Sie in den USA sind/sein werden. So bekom-
men Sie z.B. Tipps aus erster Hand oder kön-
nen sich über Erfahrungen austauschen. 
Oder CollegeCouncil auf Facebook unter : 
http://www.facebook.com/pages/Colleg
eCouncil-gGmbH/171000892094 
 
Verlängerung 
Eine Verlängerung Ihres Praktikums über das 
auf dem DS-2019 vermerkte Datum hinaus 
bedarf einer vorherigen Prüfung und Genehmi-
gung durch INTEREXCHANGE. Es besteht kein 
automatischer Anspruch auf Verlängerung des 
Programms. INTEREXCHANGE prüft, ob im 
Rahmen des zugeteilten Kontingents ein weite-
res DS-2019 ausgestellt werden kann, und 
leitet gegebenenfalls direkt mit Ihnen in den 
USA die Verlängerung mit einem neuen Trai-
ningsplan etc. ein. Verlängerungsanträge bis zu 
einer maximalen Gesamtdauer des Praktikums 
von 12 (Studierende) oder 18 Monaten (Trai-
nees) müssen mindestens 80 Tage vor dem 
Enddatum des DS-2019 gestellt werden, Aus-
nahmen sind nicht möglich! Eine zweite Ver-
längerung kann nicht durchgeführt werden. 
Die Kosten richten sich nach der Gebührenta-
belle von INTEREXCHANGE abzgl. eines Rabatts 
von US$ 100, zzgl. einer Versicherungspau-
schale von US$ 40 pro Monat. Dies wird mit 
INTEREXCHANGE direkt abgerechnet.  
 
Versicherung 
Das speziell für einen Arbeits- bzw. Prak-
tikumsaufenthalt in den USA zugeschnittene 
(Grupppen-)Versicherungspaket umfasst alle 
rechtlich vom „legal sponsor“ geforderten De-
tails und beinhaltet neben der Krankenver-
sicherung auch eine Privathaftpflicht und 
eine Unfallversicherung (siehe Bei-
blatt„Versicherung“). Aus organisatorischen 
und rechtlichen Gründen können wir nur   
dann eine für Sie bereits bestehende alternati-
ve Versicherung akzeptieren, wenn sie:     
 
a) allen Deckungsvoraussetzungen der ameri-

kanischen Regulierungsbehörde entspricht;    
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 7 

 
b) den amerikanischen „Rating“-Voraussetz-

ungen für Versicherungen entspricht. Als 
Beleg hierzu ist das Formblatt „Confirmation 
of Existing Insurance Coverage“ ohne 
jegliche Veränderungen durch Ihre 
eigene Versicherung auszufüllen. Dieses 
Formular wird Ihnen nur auf Anforderung 
zugeschickt. Da INTEREXCHANGE organisa-
torisch bei diesen „Sonderversicherungen“ 
nicht in der Lage ist, Policen und Assistenz-
leistungen nachzuprüfen, bitten wir um 
Verständnis dafür, dass bei Problemen mit 
programmfremden Versiche-
rungsgesellschaften in den USA keine Hilfe 
angeboten werden kann. 

 

Visa Support 
Dieser Service von uns soll Ihnen die 
Beantragung des J-1 Visums beim Konsulat 
erleichtern. Grundlage für die Beantragung ist  
das Visumsvordokument DS-2019, das von 
INTEREXCHANGE ausgestellt wird. Dazu 
kommen weitere Formulare, die zum 
Visainterviewtermin beim Konsulat vorzulegen 
sind.Wir stellen Ihnen diese Formulare zur 
Verfügung (bzw. nennen Ihnen die Links zur 
Web- Seite des Konsulats) und bieten Ihnen 
dazu unsere ausführlichen Ausfüllhilfen zur 

korrekten Bearbeitung. Die Konsulatsgebühr 
von aktuell € 91,70  (02/2010) überweisen Sie 
direkt an das Konsulat (s.a. www.usvisa-
germany.com und www.roskosmeier.de/) 
 

Extra: „Prepaid ATM Card“ 
In einer Vereinbarung mit der CITI-Bank kann 
ab 01. März 2010 eine „Prepaid ATM Card“ 
ausgestellt werden, die wie ein US$ Konto 
arbeitet. 
Man lädt die Karte bereits vor der Abreise auf 
(in EUR ohne Extragebühren) und kann 24 
Stunden später bereits das Konto benutzen, 
um mit der Karte  Geld abzuheben, aber auch, 
um sein Gehalt in $ darauf überweisen zu 
lassen. Keine internationalen 
Überweisungsgebühren; keine lästigen 
Prozeduren zur Kontoeröffnung in den USA. 
Alles geht online. Die Karte kostet einmalig 25€ 
und wird über CollegeCouncil beantragt.  
 

Zur Rückkehr:Welcome Home Package 
Nach Ihrer Rückkehr werden Sie von uns ein 
“Welcome Home Package” erhalten. Darin fin-
den Sie z. B. eine Teilnahmebestätigung und 
Tipps für Ihre U.S. Steuererklärung.  
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                             Ablauf: STEP BY STEP 
 
 
STEP 1  

� Bestätigung des Antragseingangs per Email oder notfalls Post  
CollegeCouncil überprüft die Vollständigkeit Ihres Antrags 

� Ihre Daten werden an STA Travel weitergeleitet, und Sie erhalten ein unverbindliches 
Flugangebot 

STEP 2 

� Ein Exemplar Ihres Antrags wird an INTEREXCHANGE in New York weitergeleitet. 
Ein Exemplar verbleibt bei CollegeCouncil in Berlin 

� Die Teilnahme an einer unserer Orientierungsveranstaltungen wird vor der Ausreise in die 
USA empfohlen (Termine siehe www.college-council.de) 

STEP 3 

� Überprüfung Ihres Arbeitgebers durch INTEREXCHANGE  
� Freigabe und Ausstellung Ihres DS-2019 Dokuments sowie Freigabe Ihres DS-7002 
� CollegeCouncil zahlt für Ihren Antrag Ihre SEVIS-Gebühr ein 

STEP 4  

� Versand der DS-2019- und DS-7002-Formulare durch INTEREXCHANGE an CollegeCouncil 
� Versicherungsmeldung für Ihren Aufenthalt durch CollegeCouncil 

STEP 5 

� Versand der Reiseunterlagen (Teilnehmer-Handbuch, Social Security Info, Evaluationsbögen) 
und der DS-2019/7002 Dokumente durch CollegeCouncil direkt an Sie 

� Auf Wunsch Eintrag ins Travellers´ Network 
� Instruktionen zum Termin beim US-Konsulat (Visa-Support) 
� Sie vereinbaren selbständig einen Interviewtermin bei dem für Sie zuständigen US-Konsulat 

und absolvieren das Interview – vorgezogene Terminvereinbarungen besprechen Sie 
UNBEDINGT VORHER telefonisch mit uns 

� Pass und Visum schickt Ihnen das US-Konsulat direkt zu. 
� Abflug 

STEP 6 

� Nach Ankunft in den USA UNBEDINGT innerhalb von 10 Tagen INTEREXCHANGE 
kontaktieren, um die Meldung im SEVIS-System durchzuführen. 

 

Nach Ihrer Rückkehr aus den USA: 

� Sie erhalten von CollegeCouncil ein „Welcome Home“-Package mit einer 
Teilnahmebestätigung und Hinweisen zu Ihrer Steuererklärung. 
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Checkliste 
der kompletten Dokumente (wenn möglich, auch als zusammenhängend gescannte pdf-Version 

an cg@college-council.de und kl@college-council.de )  
□ 1. Anmeldeformular CollegeCouncil 

□ 2. Anmeldeformular InterExchange mit Participant Agreement 

□ 3. Zwei farbige Passbilder 

□ 4. Lebenslauf im amerikanischen Stil 

□ 5. Zwei unterschriebene Empfehlungsschreiben von Dozenten oder Arbeitgebern auf Englisch, 
     auf Firmenpapier mit Briefkopf ODER unter Beifügung einer Visitenkarte, im Original  

□ 6. Training/Internship Objectives (pages 1 and 2) 

□ 7. DS-7002, ausgefüllt und unterschrieben (ein Phase: nicht länger als drei Monate!)  
         http://www.college-
council.de/assets/download/fachpraktikum_usa/CC_Fachpraktikum_USA_DS7002.pdf            

         *** Bitte beachten Sie die separaten  Ausfüllhinweise und die Erläuterung      
                     am Ende dieser Checkliste*** 

□ 8. Host Employer Agreement Form, ausgefüllt und unterschrieben, im Original, PLUS 
 A. Nachweis über eine Worker’s Compensation Insurance Policy 
 B. Bitte beachten Sie, dass die Dun & Bradstreet Number auf dem Formular eingetragen   
               wird! 

□ 9. Financial Statement 

□ 10. Englischnachweis erfolgt durch telefonisches Interview, welches spätestens drei Tage  
     nach Eingang der Unterlagen erfolgen muss, dazu melden Sie sich bitte selbständig 

□ 11. Immatrikulationsbescheinigung auf Englisch ODER Kopie Ihres akademischen oder  
     beruflichen Abschlusszeugnisses (beides zusammen mit englischer Übersetzung,    
     unbeglaubigt) 

□ 12. Fotokopie der Bildseite Ihres gültigen Reisepasses 

□ 13. Kopien aller Visa (auch ggf. aus alten Pässen), die Sie früher für die USA-Einreise benutzt 
     haben (siehe Ausfüllhilfe zum Antrag, „Applicant US Travel History“) 

□ 14. Kopie der Überweisung aller Programmkosten (inkl. Versicherung und SEVIS-Gebühr) an  
     CollegeCouncil 

□ 15. Buchung der prepaid ATM card (optional) 
 

BITTE BEACHTEN: 1. Alle englischsprachigen Formulare („fillable PDF“) 
MÜSSEN per PC ausgefüllt und dann ausgedruckt werden! INTEREXCHANGE 
akzeptiert KEINE HANDSCHRIFTLICH ausgefüllten Papiere mehr, es sei denn, eine 
PDF lässt sich nicht ausfüllen. 
 
2. Betr.: DS-7002 (Vorschlag zur praktischen Vorgehensweise) 
Stimmen Sie sich mit dem Arbeitgeber ab, wer welche Teile vorbereitet, ausfüllt, 
ausdruckt und dann dem anderen (per Post/Fax/digital mit gescannter Unterschrift) 
zur Verfügung stellt. Wichtig ist, dass am Ende eine Version mit den zwei 
Unterschriften (AntragstellerIn und Arbeitgeber; keine digitalen Unterschriften) 
Ihrem Antrag bei CollegeCouncil beiliegt! 


